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 Veröffentlicht am 15.12.1983

Norm

ABGB §535

Rechtssatz

Für die Frage, ob Erbseinsetzung oder Aussetzung eines Vermächtnisses vorliegt, kommt es darauf an, ob der Erblasser

eine bestimmte Person zum Nachfolger oder bestimmte Personen zu Nachfolgern in die Gesamtheit des Nachlasses

oder Quoten davon machen wollte, ob der Erblasser dem ( den ) Eingesetzten unmittelbar die Verfügung über den

ganzen Nachlaß oder einen Bruchteil davon verscha8en oder ihm ( ihnen ) die Schulden au9asten wollte, oder ob er

dem ( den ) Eingesetzten nur einen obligatorischen Anspruch gegen den Nachlaß bzw gegen die gesetzlichen Erben

einräumen wollte.
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